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Weniger Einbahnstraßen in der Kernstadt –

Nach der Sommerpause: Claßmannstraße und Wilhelmstraße werden geöffnet

Ab Donnerstag, 1. September 2011, werden in der Claßmannstraße und in der Wilhelmstraße die Einbahnregelungen aufgehoben! Dies ist das Ergebnis intensiver Beratungen von Polizei und Straßenverkehrsbehörde über die Auswirkungen der sogenannten Fahrrad-Novelle zur Straßenverkehrsordnung. Mit dieser 46. StVO-Novelle und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften wurden die Grundlagen für das Öffnen von Einbahnstraßen für den Radverkehr in die entgegengesetzte Richtung total verändert. Es ist Wille des Verordnungsgebers, die bisher nur ausnahmsweise mögliche Öffnung für Radfahrer zur Regel werden zu lassen. Allerdings nur mit der üblichen gesonderten Beschilderung.

Bei der Einzelfallprüfung der Einbahnstraßen in der Kernstadt haben Polizei und Straßenverkehrsbehörde einige der bestehenden Einbahnstraßen generell in Frage gestellt. Einbahnstraßen stellen Beschränkungen des Verkehrs dar. Sie dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung wichtiger Rechtsgüter erheblich übersteigt. So die Regel aus § 45 Absatz 9 StVO. Auf Grund ihres vorhandenen Ausbaus sind die Elisabethenstraße zwischen Breslauer Ring und J.-B.-Siegfried-Straße und die Kauthstraße sowie die Burgeffstraße zwangsläufig als Einbahnstraßen einzurichten. Die Weiherstraße hat – mit der zur Zeit bestehenden Vorfahrtsregelung – einen Sonderstatus. Aber die anderen Einbahnstraßen innerhalb des „Ringes“ und der Burgeffstraße könnten durchaus auch für den Kraftfahrzeugverkehr in beiden Richtungen offen sein. Die einzelnen Abschnitte sind kurz und überschaubar. In den ohnehin verkehrsoffenen anderen Kernstadtstraßen (z. B. Marzelstraße, Sponheimstraße, Altenauerstraße, Werlestraße) funktioniert dies ohne Beanstandungen. Die Fahrweise wird verlangsamt, Fahrwege deutlich kürzer, weil notwendige Umfahrungen entfallen.

Negative Auswirkungen auf das Parkplatzangebot im öffentlichen Raum sind nicht zu erwarten.

Der Magistrat hat deshalb folgendem Vorhaben der Straßenverkehrsbehörde zugestimmt, mit dem nunmehr nach der Sommerpause begonnen werden soll:

1. Die bestehende Einbahnregelung in der Wilhelmstraße und in der Claßmannstraße wird ab 1. September 2011 durch Zuhängen der sie regelnden Beschilderung aufgehoben.

2. In einer mindestens zweimonatigen Probephase werden die Auswirkungen untersucht und bewertet. Bei Bewährung:

3. Probeweise Aufhebung der Einbahnregelung in der Taunusstraße, Margarethenstraße, Massenheimer Straße und Delkenheimer Straße im Frühjahr 2012 nach baulichen Anpassungen der Einmündungsbereiche in den Breslauer Ring und die Burgeffstraße 

4. Die Weiherstraße kann für den Radverkehr in die entgegengesetzte Richtung freigegeben werden. 

Die Information der Verkehrsteilnehmer soll durch Pressearbeit, Flyer für Anwohner und Gäste und zusätzliche Plakate an den Zufahrtsstraßen sichergestellt werden. Auch die Elternschaft der Grundschüler und Kindergartenkinder soll gezielt auf die Änderungen hingewiesen werden, damit sie beim Training des Schul- und Kindergartenweges geübt werden können.

Am Donnerstag, 11. August 2011, stehen im Lichthof des Rathauses von 16 bis 19 Uhr Vertreter von Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Verkehrsplanung zur Diskussion und Fragenbeantwortung zur Verfügung. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

In dem genannten Zeitraum werden Polizei und Straßenverkehrsbehörde die restlichen Einbahnstraßen auf ihre Öffnungsmöglichkeit für den Radverkehr oder sogar für alle Verkehrsteilnehmer eingehend prüfen.

Die beschriebenen Änderungen wurden mit dem Arbeitskreis Verkehrsentwicklungsplan und mit dem beauftragten Verkehrsplaner eingehend diskutiert und finden deren Unterstützung.

Anstoß für die Überlegungen ist die Tatsache, dass die Öffnung der Einbahnstraßen alleine für Radfahrer neue Gefahrensituationen schaffen kann. Wenn alle Verkehrsteilnehmer mit Verkehr aus beiden Richtungen rechnen müssen, werden gerade die Schwächeren besser geschützt.
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